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Datenbereitstellungsvertrag  
für die EEX-Transparenzplattform  

„Transparency in Energy Markets“ 

 

zwischen 

 

Meldendes Unternehmen 

Straße 

PLZ Ort 

Land 

 

USt ID 

 

– Meldendes Unternehmen – 

 

 

und 

 

 

European Energy Exchange AG 

Augustusplatz 9 

04109 Leipzig 

Deutschland 

 

DE 222 118 427 

 

– EEX – 

 

zusammen nachfolgend einzeln als die „Partei“ oder gemeinsam als die „Parteien“ 

bezeichnet, schließen die folgende Vereinbarung: 
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Präambel 

 

I. EEX stellt nach Maßgabe dieses Datenbereitstellungsvertrags die Transparenzplattform 

„Transparency in Energy Markets“ („Transparenzplattform“) zur Verfügung, über die 

Veröffentlichungspflichten aus der europäischen Verordnung über die Integrität und 

Transparenz des Energiegroßhandelsmarkts (1227/2011 – „REMIT“) sowie der 

europäischen Marktmissbrauchsverordnung (596/2014 – „MAR“) wahrgenommen 

werden können.  

 

II. Die europäische Transparenzverordnung (543/2013) mandatiert darüber hinaus 

European Network of Transmission System Operators for Electricity („ENTSO-E“) mit der 

Errichtung einer zentralen europäischen Plattform zur Abbildung verschiedener 

Transparenzdaten (Strom). EEX bietet die Weiterleitung der von meldenden 

Unternehmen an EEX übermittelten Meldedaten an ENTSO-E an.  

 

III. Dieser Datenbereitstellungsvertrag regelt die Datenbereitstellung von Unternehmen, die 

Daten im Rahmen dieser und weiterer gesetzlicher Veröffentlichungspflichten an die 

Transparenzplattform übermitteln. Dies gilt insbesondere für Daten aus dem Bereich 

Strom und Erdgas auf der Grundlage der REMIT als der aktuell umfassendsten 

regulatorischen Anforderung. Die im Rahmen der unter REMIT und weiterer gesetzlicher 

Veröffentlichungspflichten wie beispielsweise MAR gemeldeten Daten sollen 

vorschriftsadäquat veröffentlicht und an ACER sowie im Bedarfsfall an weitere 

Regulierungs- und Aufsichtsbehörden sowie Dritte weitergeleitet werden.  

 

Vor diesem Hintergrund schließen die Parteien die folgende Vereinbarung: 

 

§ 1   Definitionen 
(1) Ad-hoc Ticker ist eine Form zur Veröffentlichung von Meldedaten. 

(2) Datenschutz ist der Schutz nach näherer Bestimmung des Datensicherungskonzepts 

(Anlage 5) von Daten bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung sowie die Sicherung 

gespeicherter Daten vor Datenverlust, unbefugtem Zugriff und Missbrauch insbesondere 

durch Einsichtnahme, Veränderung oder Verwertung durch Unbefugte. 
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(3) Datenverarbeitung bezieht sich auf alle technischen Vorgänge, bei denen durch die 

Auf- oder Übernahme von Daten und ihrer programmgesteuerten Verknüpfung 

Arbeitsergebnisse erzielt werden. 

(4) EEX Inside Information Messenger ist eine Applikation zur Etablierung eines 

alternativen Datenübermittlungswegs für Nichtbeanspruchbarkeiten und für den Ad-hoc 

Ticker. Der Zugang zum EEX Inside Information Messenger kann mit diesem 

Datenbereitstellungsvertrag bestellt werden. Dazu ist die Bestätigung unter § 3 (5) 

erforderlich. 

(5) Ex ante Informationen sind Daten, die Prognosen für zukünftige Zeiträume, wie den 

folgenden Kalendertag, das Folgejahr oder Folgejahre, darstellen. 

(6) Ex post Informationen sind in der Regel die Ist-Werte. 

(7) Fernleitungsnetzbetreiber sind Unternehmen, die Netze zur Fernleitung von Erdgas 

betreiben. 

(8) Informationsprodukte sind Datenprodukte, die auf den an die Transparenzplattform 

gesandten Meldedaten basieren. 

(9) KWB (Kraftwerksbetreiber) sind Unternehmen, die Stromerzeugungseinheiten 

betreiben. 

(10) Meldedaten sind Informationen, die zum Zwecke der Veröffentlichung nach Maßgabe 

dieses Vertrages übermittelt werden (Pflichtangaben).  

(11) Meldendes Unternehmen ist das Unternehmen, welches Daten an die 

Transparenzplattform übermittelt. 

(12) Melderhandbuch ist ein umfassendes von der EEX bereitgestelltes Handbuch, in dem 

die wesentliche Elemente der Transparenzplattform erklärt werden und die Art und 

Weise der zu erfolgenden Meldung beschrieben wird. Es gilt in der jeweils aktuellen 

Fassung. 

(13) Pflichtangaben sind die auf Basis von gesetzlichen oder regulatorischen Bestimmungen 

übermittelten Meldedaten und als solche in Anlage 1 aufgelistet. 

(14) Speichereinheiten sind technische Anlagen, die Strom, Erdgas oder LNG direkt 

speichern oder zur Speicherung in einen anderen physikalischen Zustand oder in andere 

Energieformen umwandeln können. Die in diesen Vertrag einbezogenen 

Speichereinheiten sind in Anlage 3 aufgeführt. 
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(15) Stromerzeugungseinheiten im Sinne dieses Vertrages sind technische Anlagen, die 

zur Produktion von elektrischer Energie geeignet und bestimmt sind. Die in diesen 

Vertrag einbezogenen Stromerzeugungseinheiten sind in Anlage 3 aufgeführt.  

(16) TEM-Liste ist die Liste aller Pflichtangaben, deren Meldung und Veröffentlichung auf der 

Transparenzplattform möglich ist. Sie basiert auf den europäischen Verordnungen in der 

jeweils geltenden Fassung und bildet Anlage 1 des Vertrages. 

(17) Übertragungsnetzbetreiber sind Unternehmen, die Höchst- und ggf. 

Hochspannungsnetze zur Übertragung von Strom betreiben.  

(18) Veröffentlichung ist die Bekanntgabe von Informationen auf der Website der 

Transparenzplattform entsprechend der TEM-Liste. 

(19) Verbrauchseinheiten sind technische Anlagen, die Strom, Erdgas oder LNG 

verbrauchen. Die in diesen Vertrag einbezogenen Verbrauchseinheiten sind in Anlage 3 

aufgeführt. 

(20) Weiterleitung ist die Übermittlung von Informationen durch EEX an ACER, weitere 

nationale Regulierungs- und Aufsichtsbehörden, ENTSO-E oder Dritte. 

(21) Working Committee ist ein von der EEX einberufenes Gremium für die gegenseitige 

Abstimmung der Meldepraxis und zur Weiterentwicklung der TEM-Liste. Teilnehmer sind 

maximal 20 der meldenden Unternehmen und EEX. Entscheidungen des Working 

Committee nach diesem Vertrag werden mehrheitlich getroffen, wenn mindestens 2/3 

der einberufenen Teilnehmer anwesend sind. Das Working Committee kann sich eine 

Geschäftsordnung geben, die einstimmig durch die anwesenden Teilnehmer zu 

verabschieden ist. 

 

§ 2   Vertragsgegenstand  
Dieser Vertrag regelt die Datenbereitstellung von Pflichtangaben nach der TEM-Liste sowie 

der sie konkretisierenden Bestimmungen des Melderhandbuchs durch das meldende 

Unternehmen und die Veröffentlichung und Weiterleitung dieser Daten durch EEX.  

 

§ 3   Pflichten des meldenden Unternehmens  
(1) Das meldende Unternehmen verpflichtet sich, alle relevanten Pflichtangaben für die in 

Anlage 3 genannten Anlagen selbst oder über einen beauftragten Dritten zu den 
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jeweiligen Meldezeitpunkten gemäß Anlage 1 an EEX zu melden. Der Umfang dieser 

Daten ist in der TEM-Liste gemäß Anlage 1 festgelegt.  

(2) Das Nähere zur Art und Weise der Bereitstellung der Meldedaten durch das meldende 

Unternehmen ist in Anlage 4 sowie dem Melderhandbuch festgelegt. 

(3) Das meldende Unternehmen stellt gegenüber EEX sicher, zur Datenübermittlung und 

Einräumung der in § 8 genannten Nutzungsrechte an EEX berechtigt zu sein. 

(4) Das meldende Unternehmen stellt EEX die Meldedaten auf eigene Kosten bereit. Die 

Meldedaten sind bereit gestellt, wenn sie das meldende Unternehmen formgerecht, 

rechtzeitig und in syntaktisch richtiger Form an EEX übermittelt hat, so dass EEX die 

Möglichkeit zur Speicherung, Bearbeitung, Veröffentlichung hat. Das meldende 

Unternehmen ist berechtigt, Änderungen in Bezug auf die in Anlage 3 einbezogenen 

Anlagen vorzunehmen und dies der EEX mit einer Vorlaufzeit von einem Monat als 

Excel-Tabelle in der in Anlage 3 vorgegebenen Form mitzuteilen. Zur Dokumentation der 

Änderungen des Vertragsinhaltes verpflichtet sich das meldende Unternehmen, bei jeder 

Änderung nach dieser Vorschrift, die geänderte Anlage 3 unter Sichtbarmachung der 

Änderung mit Datum und rechtsverbindlicher Unterschrift zu versehen und der EEX zur 

Verfügung zu stellen. 

(5) Das meldende Unternehmen kann ein von der EEX bereitgestelltes Tool, den EEX Inside 

Information Messenger, zur Übermittlung der Meldedaten für den Ad-hoc Ticker sowie 

für Nichtbeanspruchbarkeiten verwenden. Die entsprechenden Regelungen des 

Melderhandbuchs finden darauf Anwendung. Um die kostenpflichtige Verwendung des 

EEX Inside Information Messengers zu ermöglichen, muss das meldende Unternehmen 

dies nachfolgend explizit bestätigen. 

 Zugang zum EEX Inside Information Messenger (REMIT) gewünscht 

(bitte ankreuzen) 

 Zugang zum EEX Inside Information Messenger (MAR) gewünscht  

(bitte ankreuzen) 

§ 4   Pflichten der EEX 
(1) Die EEX stellt nach Maßgabe dieses Datenbereitstellungsvertrags eine 

Transparenzplattform zur Veröffentlichung und Weiterleitung der in der TEM-Liste 

genannten Pflichtangaben zur Verfügung. Sie hat das Recht, die Transparenzplattform 
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eigenständig, unbeschadet der Bestimmungen nach § 5, weiter zu entwickeln. 

Insbesondere kann die EEX den Betrieb in Teilen oder als Ganzes auslagern oder mit 

Dritten Kooperationsvereinbarungen zur Erbringung von Teilleistungen eingehen, die 

von EEX gegenüber dem meldenden Unternehmen im Namen der EEX, aber auf 

Rechnung des Dritten angeboten werden. In diesem Zusammenhang führt die Seven2one 

Informationssysteme GmbH („Seven2one“) als Dritter den technischen Betrieb der 

Transparenzplattform aus; EEX handelt dabei als Kommissionär für Seven2one in 

eigenem Namen und für Rechnung von Seven2one. Der technische Betrieb der Website 

als Teil der Transparenzplattform bleibt von dieser Übernahme unberührt. 

(2) Die EEX wird die Meldedaten erfassen, auf Vollständigkeit und Plausibilität prüfen und 

in der Transparenzdatenbank speichern.  

(3) Anschließend fasst die EEX diese Daten mit den Daten anderer meldender 

Unternehmen zusammen und bereitet diese entsprechend den Vorgaben der TEM-Liste 

(Anlage 1) zur Veröffentlichung und gemäß Anlage 6 zur Weiterleitung auf.  

(4) Die EEX stellt die nach Absatz (3) aufbereiteten Daten auf der Transparenzplattform der 

Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung, wobei die EEX bei der Veröffentlichung auf einen 

Haftungsausschluss des meldenden Unternehmens und der EEX für die Richtigkeit und 

Vollständigkeit gegenüber Dritten hinweisen wird. Die EEX wird die Daten so 

veröffentlichen, dass die Veröffentlichung den Vorgaben der TEM-Liste entspricht und 

den Anforderungen an die Veröffentlichung von Insiderinformationen nach REMIT und 

MAR genügt; sie wird keine von diesen Regelungen abweichenden Veröffentlichungen, 

insbesondere in Form einer De-Aggregation oder De-Anonymisierung vornehmen.  

(5) Die EEX wird die Meldedaten des meldenden Unternehmens nur unter Beachtung der in 

Anlage 5 beschriebenen Maßnahmen erfassen, verarbeiten und veröffentlichen. 

(6) Die EEX wird die Meldedaten des meldenden Unternehmens gegen Datenverlust, 

unbefugten Zugriff oder Missbrauch, insbesondere durch Einsichtnahme, Veränderung 

oder Verwertung durch Unbefugte, durch geeignete, insbesondere technische und 

organisatorische Datenschutzmaßnahmen gemäß Datenschutzgrundverordnung und 

den in Anlage 5 beschriebene Maßnahmenschützen. 

(7) Die EEX veröffentlicht ferner eine Liste aller Unternehmen, die den Datenbereit-

stellungsvertrag unterzeichnet haben sowie den Beginn des regulären Meldebetriebs. Im 



 

Datenbereitstellungsvertrag Seite 7 
V2.1.10  © EEX AG – part of eex group 
 

Falle von verbundenen Unternehmen nach § 15ff. AktG kann eine Zusammenfassung 

von Unternehmen, die den Datenbereitstellungsvertrag unterzeichnet haben, zu einem 

meldenden Unternehmen erfolgen.  

 

§ 5   Änderungen der TEM-Liste 
(1) Sofern Festlegungen der Europäischen Kommission, der ACER, der ESMA, nationaler 

Aufsicht- und Regulierungsbehörden oder andere gesetzliche und regulatorische 

Regelungen eine Anpassung der TEM-Liste sowie der sie konkretisierenden 

Bestimmungen des Meldehandbuchs erforderlich machen, so werden diese 

Anpassungen in gegenseitiger Abstimmung der Parteien und nach Konsultation des 

Working Committee Vertragsbestandteil.  

(2) Darüber hinaus ist die EEX nach mehrheitlicher Zustimmung des Working Committee zu 

Anpassungen der TEM-Liste berechtigt. Anpassungen der TEM-Liste gibt die EEX mit 

einer Frist von 3 Monaten bekannt. In diesem Fall hat das meldende Unternehmen das 

Recht, sofern es von dieser Änderung betroffen ist, den Vertrag bis zum Eintritt der 

Wirksamkeit der Änderung zu kündigen, jedoch ausschließlich im Hinblick auf die von 

der Änderung betroffenen Meldedaten.  

(3) EEX kann darüber hinaus Anpassungen oder Erweiterungen der TEM-Liste vornehmen, 

die das meldende Unternehmen nicht betreffen. 

 

§ 6   Datenweitergabe an Energieregulierungsbehörden, weitere 
Aufsichtsbehörden und Gerichte 

(1) Im Falle einer einzelnen formellen behördlichen oder gerichtlichen Anordnung oder einer 

einzelnen informellen behördlichen oder gerichtlichen Anfrage informiert die EEX, soweit 

möglich und gesetzlich zulässig, das meldende Unternehmen unverzüglich in 

schriftlicher Form von der Aufforderung bzw. Anfrage. Die EEX ist im Rahmen informeller 

behördlicher oder gerichtlicher Anfragen nicht berechtigt, Meldedaten des meldenden 

Unternehmens ohne dessen vorherige schriftliche Zustimmung weiterzugeben. Davon 

ausgenommen sind Meldedaten, die in gleicher Weise auf der Transparenzplattform 

öffentlich angezeigt werden. Im Falle von formellen behördlichen oder gerichtlichen 

Anordnungen ist die EEX ohne vorherige Zustimmung zur Datenweitergabe berechtigt. 
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Die EEX hat in diesem Fall das hiervon betroffene meldende Unternehmen unverzüglich 

in schriftlicher Form, soweit möglich und gesetzlich zulässig vor einer Datenweitergabe, 

zu informieren und dem meldenden Unternehmen die Art, den Umfang der ihn 

betreffenden weitergegebenen Daten mitzuteilen. 

(2) Die regelmäßige Weitergabe von Meldedaten an ACER, andere im Rahmen der REMIT 

oder MAR vorgesehene nationale Aufsichtsbehörden sowie ggf. an weitere nationale 

Behörden und Dritte erfolgt entsprechend der in Anlage 6 vorgesehenen Prinzipien. 

 

§ 7   Datenweitergabe an Dritte 
(1) Das meldende Unternehmen kann mittels Anlage 6 bestimmen, ob EEX eine 

regelmäßige Weitergabe von bestimmten Meldedaten an ACER, weitere nationale 

Regulierungs- und Aufsichtsbehörden, ENTSO-E oder Dritte gestattet wird.  

(2) Die EEX wird im Falle der Weitergabe der Meldedaten die dafür vorgesehenen Prinzipien 

der Anlage 6 beachten. 

 

§ 8   Nutzungsrechte der EEX  
(1) Das meldende Unternehmen räumt der EEX vorbehaltlich § 6 ein unbeschränktes, nicht 

ausschließliches und nicht widerrufliches Nutzungsrecht an den zur Verfügung gestellten 

Meldedaten ein. Das Nutzungsrecht umfasst die Erfassung, Verarbeitung, Speicherung, 

Veröffentlichung und Weiterleitung dieser Daten in dem in der TEM-Liste genannten 

Umfang und Aggregations- und Anonymisierungsgrad. Falls die Parteien sich auf einen 

anderen Umfang, oder einen niedrigeren Aggregations- oder Anonymisierungsgrad 

geeinigt haben, so bezieht sich das genannte Nutzungsrecht darauf. 

(2) Das Nutzungsrecht nach Absatz 1 ist ohne schriftliche Zustimmung des meldenden 

Unternehmens nicht übertragbar.  

(3) Von der schriftlichen Zustimmung nach Absatz 2 unberührt ist die Berechtigung der EEX, 

aus den aufgrund dieser Vereinbarung erhaltenen Meldedaten eigene 

Informationsprodukte zu entwickeln, diese kostenpflichtig zu vertreiben und Dritten die 

weitere Nutzung zu gestatten. 
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(4) Diese Informationsprodukte dürfen nicht den gesetzlichen oder regulatorischen 

Verpflichtungen zur kostenfreien Veröffentlichung entgegen stehen sowie keine 

weitergehenden Angaben insbesondere durch De-Aggregation und De-Anonymisierung 

der Daten enthalten als durch die TEM-Liste vorgesehen, es sei denn, die EEX hat sich 

vorher schriftlich mit dem meldenden Unternehmen auf einen anderen Aggregations- 

oder Anonymisierungsgrad geeinigt. Die Einhaltung der Verpflichtungen aus diesem 

Absatz kann das meldende Unternehmen jederzeit auf seine Kosten durch einen zur 

beruflichen Verschwiegenheit Verpflichteten überprüfen lassen. Für den Fall der 

Feststellung einer Nicht-Einhaltung der Verpflichtungen aus diesem Absatz wird EEX, 

unbeschadet der Möglichkeit einer gerichtlichen Überprüfung dieser Feststellung, die 

entstandenen Kosten des zur beruflichen Verschwiegenheit Verpflichteten übernehmen. 

(5) Ein Anspruch auf Erlösbeteiligung oder anderweitige Entschädigung des meldenden 

Unternehmens besteht nicht. 

 

§ 9   Entgelte 
(1) Die EEX ist berechtigt, Entgelte für die Dienstleistung der Veröffentlichung und 

Weiterleitung von Daten von meldenden Unternehmen zu erheben. 

(2) Die Entgelte werden im Preisverzeichnis der EEX veröffentlicht. Der Ausweis der 

Entgelte im Preisverzeichnis erfolgt ohne Umsatzsteuer oder sonstige Abgaben. Die in 

den Abrechnungen enthaltene Umsatzsteuer richtet sich nach den jeweils geltenden 

steuerlichen Bestimmungen. 

(3) Eine Erhöhung der Entgelte sowie die Einführung von zusätzlichen Entgelten gibt die 

EEX mit einer Frist von 3 Monaten bekannt. In diesem Fall hat das meldende 

Unternehmen das Recht, sofern es von der Erhöhung betroffen ist, den Vertrag bis zum 

Eintritt der Wirksamkeit der Entgelterhöhung zu kündigen. 

(4) Entgelte sind 4 Wochen nach Erhalt einer entsprechenden Rechnung zur Zahlung fällig. 

Die Rechnungsstellung durch EEX erfolgt einmal jährlich je Vertragsjahr. 

 

§ 10 Nichtleistung, Haftung 
(1) Das meldende Unternehmen ist verantwortlich für die Richtigkeit und Vollständigkeit der 

Meldedaten sowie die Rechtzeitigkeit und Regelmäßigkeit der Datenmeldungen. Eine 
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Haftung des meldenden Unternehmens gegenüber EEX für die Richtigkeit, Aktualität und 

Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Daten ist jedoch ausgeschlossen. 

(2) Liefert das meldende Unternehmen wiederholt unvollständige oder nicht plausible Daten, 

wird EEX das meldende Unternehmen zur Korrektur des Meldeverhaltens auffordern. 

Die EEX ist berechtigt, gegenüber Dritten das Fehlen von Daten aufgrund nicht 

plausibler, verspäteter, unvollständiger oder ausbleibender Datenmeldungen 

anonymisiert bekannt zu geben.  

(3) Die Parteien haften, soweit gesetzlich zulässig, einander nur bei Vorsatz und grober 

Fahrlässigkeit, unbeschadet der Regelungen in den Absätzen (4) bis (6). 

(4) Eine Haftung für Fehler Dritter oder Unterbrechungen bei der Datenübertragung durch 

Ausfall/Störung der Datenverarbeitungssysteme beim meldenden Unternehmen ist 

ausgeschlossen. 

(5) Das meldende Unternehmen übernimmt keine Haftung für Schäden Dritter, 

einschließlich des entgangenen Gewinns, die durch die Nutzung der veröffentlichten 

Daten entstehen.  

(6) Die vorgenannten Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten nicht im Fall von 

Personenschäden.  

(7) Sollte eine der Parteien durch höhere Gewalt, Krieg, Terror, Arbeitskampfmaßnahmen, 

Anordnungen von dritter Seite, technische Störungen oder durch sonstige Umstände mit 

unmittelbarer Auswirkung auf den Vertragsgegenstand, die abzuwenden nicht in ihrer 

Macht liegt oder mit wirtschaftlich oder technisch angemessenem Aufwand nicht 

abgewendet werden können, an der Erfüllung ihrer Leistung gehindert sein, ruhen die 

Verpflichtungen zur Vertragserfüllung, bis die Umstände und Folgen beseitigt sind. Eine 

Haftung für Schäden aus den genannten Gründen ist ausgeschlossen. 

 

§ 11 Datenschutz, Vertraulichkeit 
(1) Die EEX verpflichtet sich, die Meldedaten des meldenden Unternehmens vertraulich zu 

behandeln und nur zur Durchführung der in § 2, § 6, § 7 und § 8 genannten Zwecke und 

unter Berücksichtigung der Regelungen in diesem Vertrag zu erheben, zu verarbeiten 

oder zu nutzen sowie diese vor unberechtigtem Zugriff und gegen Missbrauch durch 

Dritte durch geeignete, insbesondere technische und organisatorische 
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Datenschutzmaßnahmen gemäß Datenschutzgrundverordnung und den in Anlage 5 

beschriebenen Maßnahmen zu schützen.  

(2) Die Regelungen zum Datenschutz gelten auch nach Kündigung des Vertrages in 

unveränderter Form fort. 

 

§ 12 Inkrafttreten, Vertragsdauer, Kündigung 
(1) Der Vertrag tritt mit Unterzeichnung in Kraft.  

(2) EEX veröffentlicht die Daten ab dem Zeitpunkt der Datenlieferung durch das meldende 

Unternehmen und stellt die Leistung ab diesem Zeitpunkt in Rechnung. Vom Beginn der 

Datenlieferung und der entsprechenden Veröffentlichung durch EEX wird spätestens 

innerhalb von 3 Kalendermonaten nach Vertragsunterzeichnung ausgegangen. EEX 

erhebt grundsätzlich Entgelte erst ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sollte die 

technische Anbindung des meldenden Unternehmens jedoch innerhalb von 6 

Kalendermonaten nicht abgeschlossen sein, so wird ab dem 7. Kalendermonat nach 

Vertragsunterzeichnung ein Entgelt, welches sich an der Kategorie für das meldende 

Unternehmen bemisst, fällig.  

(3) Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen, sofern er nicht mit einer Frist von 

6 Monaten zum Ablauf eines Kalenderjahres gekündigt wird. Eine Kündigung ist, 

unbeschadet anderer Regelungen dieses Vertrages, frühestens zum Ablauf des auf das 

Jahr des Fälligkeitstermins gemäß §12 (2) folgenden Kalenderjahres möglich. 

(4) Für den Fall einer gesetzlichen Regelung bzw. einer Anordnung einer Aufsichtsbehörde, 

ausschließlich eine andere Plattform als die Transparenzplattform der EEX zur 

Veröffentlichung und Weiterleitung von Daten zu nutzen, ist das meldende Unternehmen 

zur Kündigung mit einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende berechtigt. 

(5) Das Recht zur außerordentlichen fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt 

unberührt.  

 

§ 13 Verschiedenes  
(1) Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Auf dieses 

Schriftformerfordernis kann nur durch schriftliche Form verzichtet werden. 
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(2) Sollte eine Bestimmung unwirksam sein oder während der Vertragsdauer unwirksam 

werden, so wird der Vertrag in allen übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt und 

gilt unverändert weiter. Die unwirksame Bestimmung wird durch eine andere, zulässige 

Bestimmung ersetzt, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung 

wirtschaftlich und rechtlich möglichst gleichkommt.  

(3) Sollten die Parteien einen Gegenstand, der für die Durchführung dieser Vereinbarung 

wesentlich ist, nicht berücksichtigt haben, sind die Parteien verpflichtet, alles Zumutbare 

zu unternehmen, um eine an dem Zweck dieser Vereinbarung orientierte Ergänzung 

dieses Vertrages zu vereinbaren.  

(4) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der 

Verweisungsnormen des deutschen Internationalen Privatrechts. Ausschließlicher 

Gerichtsstand ist Leipzig, Deutschland. 
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§ 14 Vertragsbestandteile 
Bestandteil dieses Vertrages sind die Anlagen 1 bis 6. 

 

 

___________, den ______________  Leipzig, den____________________ 

 

 

 

 

 

__________________________________  __________________________________ 

Für XXX Für EEX AG (Dr. Marcus Mittendorf,  

Director Market Data Services) 

 

 

 

 

__________________________________  __________________________________ 

Für XXX Für EEX AG (Sebastian Wykowski,  

Head of Transparency Services) 

 

 

Anlage 1 :  TEM-Liste (v2.1.5) 

Anlage 2 :  entfällt  

Anlage 3 :  Liste der technischen Anlagen (v25) 

Anlage 4 :  Datenlieferung und Datenformat (v2.0.3) 

Anlage 5 :  Datenschutz und Auftragsverarbeitung (v2.0.3) 

Anlage 6 :  Prinzipien der Datenweiterleitung (v2.0.10)  

 


